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Studienreform 2014:  Grundregeln der Übertragung und  

Anrechnung von Prüfungsleistungen 
 

 

Vorbemerkung: Unterscheidung zwischen Modulprüfung und Prüfungsleistung 

Die Modulprüfung besteht aus den in der Modulbeschreibung angegebenen Prü-

fungsleistungen. Die Modulnote ergibt sich aus den gemäß Modulbeschreibung 

gewichteten Noten dieser Prüfungsleistungen. Sie wird erst gebildet, wenn alle 

Prüfungsleistungen des Moduls abgelegt und bewertet sind. 

 

 

Übertritt neue PO/SO innerhalb desselben Studiengangs 

 

 betrifft: Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Master Betriebswirtschaftsleh-

re, Master Volkswirtschaftslehre, Master Wirtschaftspädagogik, Master Wirt-

schaftsinformatik, Master Wirtschaftsingenieurwesen 

 Studien- und Prüfungsleistungen werden von Amts wegen übernommen (kei-

ne Auswahl möglich, welche Leistungen übernommen werden sollen) 

Fallunterscheidung: 

 

1. Modulprüfung  komplett abgelegt = Modulnote vorhanden 

 Existiert eine identische neue Modulprüfung, so wird die alte Modul-

prüfung (inkl. eventueller Fehlversuche) und der Modulnote hierauf 

übernommen. 

 Existiert keine identische neue Modulprüfung, dann gilt Folgendes: 

‐ Eine bestandene alte Modulprüfung wird auf alle neuen passenden 

Modulprüfungen bzw. Prüfungsleistungen überführt. Diese erhalten 

alle die alte Modulnote. 

‐ Eine nicht bestandene Modulprüfung wird nicht in einen Fehlver-

such der neuen passenden Modulprüfungen überführt. Gleiches gilt 
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für die nicht bestandenen Prüfungsleistungen. Bestandene Prü-

fungsleistungen werden mit ihrer Note auf die neuen passenden 

Prüfungsleistungen überführt. 

 Welche Module identisch bzw. passend sind, wird in einer 

Äquivalenztabelle definiert. 

 

2. Modulprüfung nicht komplett abgelegt = keine Modulnote vorhanden 

 Bestandene Prüfungsleistungen werden auf alle neuen passenden Prü-

fungsleistungen (gemäß Äquivalenztabelle) mit der jeweiligen alten No-

te überführt.  

 Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden nicht überführt. 

 

 Zwangsübertritt zur neuen PO/SO nach angemessener Übergangsfrist  

 

Wechsel in anderen (nicht gleichen) Studiengang 

 

 betrifft Wechsler: Bachelor Wirtschaftswissenschaften -> Bachelor Wirt-

schaftspädagogik, Bachelor/Master Wirtschaftsinformatik -> Diplom Wirt-

schaftsinformatik, Bachelor/Master Wirtschaftsingenieurwesen -> Diplom 

Wirtschaftsingenieurwesen 

 

 Fehlversuche identischer Modulprüfung werden von Amts wegen übernom-

men  

 

 Alle anderen Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag angerechnet 

(Auswahlmöglichkeit, ob/welche Leistungen angerechnet werden) 

 

 Anrechnung aller (beantragten) Modulprüfungen/Prüfungsleistungen auf neue 

passende Modulprüfungen/Prüfungsleistungen (gemäß Äquivalenztabelle) mit 

alter Modulnote/Note der Prüfungsleistung 

 

 


